
Spartenmeldezettel / Änderungsantrag
Bitte senden an: TSV Nordmark Satrup e.V.

Postfach 31, 24984 Satrup / Mittelangeln

Vorname, Name Geburtsdatum:

Straße, Hausnummer: PLZ, Ort

E-Mail Telefon privat/mobil:

 Änderung bzw. Meldung weiterer Sportart/en (Sparten):
bisherige Sportart/en (Sparten):

jetzige Sportart/en (Sparten):

Änderung zum (Datum): Datum, Unterschrift Antragsteller/in:

Änderung Beitragsart (monatlich):

bisherige Beitragsart:
O Familienmitgliedschaft     O Erwachsener     O Kind / Jugendlicher     O Passiver  

jetzige Beitragsart:
O Familienmitgliedschaft 28,00€ (Zweiter Elternteil / Lebenspartner und Kinder / Jugendliche bis 17 Jahre, wohnhaft im gleichen Haushalt wie die Eltern)

O Einzelbeitrag (ab 23 Jahre) 18,00€     O Einzelbeitrag ermäßigt (ab 18 bis 22 Jahre) 12,00€

O Kind / Jugendlicher (bis 17 Jahre) 10,00€     O Passiver 8,00€  

Zusatzbeiträge werden erhoben für die Sparten / Sportarten (monatlich):
ZUMBA 2,00€
(Die entsprechenden Anträge können auf der Homepage www.tsv-nordmark-satrup.de heruntergeladen werden)

Familienmitgliedschaft (Zweites Elternteil und Kinder / Jugendliche, wohnhaft im gleichen Haushalt wie die Eltern)

1. Vorname, Name, Geburtsdatum, Sportart/en:

2. Vorname, Name, Geburtsdatum, Sportart/en:

3. Vorname, Name, Geburtsdatum, Sportart/en:

4. Vorname, Name, Geburtsdatum, Sportart/en:

Datum, Unterschrift Antragsteller/in bzw. des gesetzlichen Vertreters:

Stand 03/2024
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Nur auszufüllen bei Änderung der Beitragsart bzw. bei Familienmitgliedschaft 
zur Anmeldung neuer Familienmitglieder:

2. Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass meine persönlichen Daten gespeichert und an Abteilungsleiter und Verantwortliche des Vereins 
weitergegeben werden. Ich nehme zur Kenntnis, dass mit meinem Eintritt in den Verein die Satzung des TSV Nordmark Satrup e.V. in ihrer jeweils 
gültigen Fassung, abrufbar unter www.tsv-nordmark-satrup.de, verbindlich ist.

1. Die Mitgliedschaft ist unbefristet. Änderungen und Kündigungen sind nur in schriftlicher Form an den Vorstand zulässig. Die Kündigung der 
Mitgliedschaft und Änderungsanträge müssen dem Vorstand spätestens 7 Tage vor Quartalsende vorliegen. Änderungen werden zum Quartalsbeginn 
wirksam.

3. Jugendliche Familienmitglieder haben ab dem 18. Geburtstag den entsprechenden Einzelbeitrag (ermäßigter Beitrag) zu zahlen. Die Beiträge 
werden der entsprechenden Altersklasse automatisch angepasst. Die Anpassung erfolgt zum 01.01. bzw. zum 01.07. halbjährlich.


